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fchloffener Bebauung; die Vorgartenflächen find nur an den Hauseingängen unter-
brochen, mit niedrigen Einfaffungen verfehen oder gar nicht umfriedigt und werden
von der Gemeinde unterhalten. Eben fo kann zum Privatvorgarten eine öffentliche
Vorgartenfläche treten, wie dies 2. B. in Fig. 796 der Fall if’c, welche die Bepflanzung
des Königswalles in Dortmund vor den Villen-Grundfiücken dafelbft dari’cellt.

2. K a p i t e l.

Die bepflanzten Plätze.

a) Allgemeines.

Mög61ilc5};keit Zur Bepflanzung find fait alle öffentliche Stadtplätze mehr oder minder ge-
der Bepflanzung- eignet; die Bepflanzung derfelben ifi: das verbreitetfte, bei der Mehrzahl der Plätze auch
beilg’lZ'tfzci‘rife‘ifnendas geeignetf’ce Verfchönerungsmittel. Die Verkehrsplätze (vergl. Abfchn. 2, Kap. 8,

unter a) können an den Bürgerfieig-Rändern, oft auch an den Rändern der Mittel-
infeln, Baumreihen aufnehmen; grofse, aus dem Verkehre ausgefchaltete Mittelinfeln
find mitunter zur Ausfchmückung mit Gartenflächen, Springbrunnen u. f. W. geeignet.
Die Nutzplätze (Marktplätze) find gewöhnlich ohne Beeinträchtigung des Gebrauches
rnit Baumreihen zu umpflanzen oder zu bepflanzen. Die eigentlichen Schmuckplätze
find in erf’ter Linie auf die Verfchönerung mit Gartenflächen und Baumgängen an-
gewiefen. Bei den monumentalen Plätzen tritt die Anwendung der Baumreihen,
weil fie den Anblick der Gebäude Hören, mehr zurück; dagegen if’c die Aus-
fchmückung der Vorplätze durch Gartenanlagen, innerhalb deren auch einzelne hohe
Baumgruppen nicht ausgefchloffen find, um fo empfehlenswerther, und zwar bis zu
dem Mafse, welches die Verkehrsbewegungen gefiatten. Den letzteren darf kein
fühlbarer Zwang angethan werden.

Hinng;ürre Platzbepflanzungen, welche den Verkehr Hören, find eben fo wenig berechtigt,
darum. wie folche, welche von den nothwendigen Verkehrslinien, insbefondere den Fahr-
bepfla“““g' wegen, allzu fehr durchfchnitten werden (vergl. Pelikanplatz zu Zürich in Fig. 295,

S. 131 und Georgs-Platz zu Hannover in Fig. 372, S. 156). Das Verdecken von
Gebäudeanfichten und das Verfperren von Verkehrswegen find zwei Hauptfehler,
welche bei der Bepflanzung von Stadtplätzen vermieden werden müffen, Bei manchen
Plätzen wird man, um diefe Fehler zu vermeiden oder um nicht zu einer unruhigen
Zerftückelung der Anlage genöthigt zu fein, auf Pflanzungen, befonders auf Garten-
flächen, verzichten müffen. ‚

317— Unrichtig wäre es, den gärtnerifchen Schmuck nur auf grofse und bedeutfame
„„gemgjemng Plätze befchränken zu wollen; jeder Raum vielmehr, welcher ohne Beeinträchtigung

de_$ des Verkehres den Strafsen und Plätzen abgewonnen werden kann, follte bepflanzt
gäf‚ififfii;;“ und wo möglich gärtnerifch behandelt werden; es if’c dies eine Verfchönerung der

Stadt und eine Wohlthat, welche allen Schichten der Bevölkerung zu Hatten kommt.
Bei dem vielfach üblichen Rechteckfcherna für fiädtifche Bebauungspläne f’ceht man
allerdings oft vor der Frage, ob ein ganzer Block für Schmuckanlagen »geopfert«
werden foll; es iii: ein Vorzug des natürlichen Bebauungsplanes, in welchem die
Strafsen in erfier Linie den Verkehrsrichtungen angepafft werden, dafs kleinere
dreifeitige oder mehrfeitige oder längliche Flächen fich oft von felbf’c ergeben,
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welche, zwifchen den Verkehrsrichtungen liegen bleibend, auf gärtnerifchen Schmuck
gewiffermafsen angewiefen find. '

Nach Möglichkeit find folche Schmuckanlagen regelmäßig zu geltalten. Da Zuram‘Zi-‘hang
aber die Form wefentlich von den auf den Platz mündenden und ihn umgebenden der
Strafsen abhängig il’c, fo müffen die Richtungen, die Breite und Eintheilung der Pflaflzungen
Strafsen im Zufammenhang mit der Gröfse und Geftalt des Schmuckplatzes fefiBebäljnies;ane.
geflellt werden. Beides if’c Aufgabe des Bebauungsplanes. Es wäre ein Fehler,
wollte man die Strafsen- und Platzgrenzen zwar bei Auffiellung des Bebauungs-
planes entwerfen, die Sorge für Pflanzungen und Gartenanlagen aber dem Gärtner
überlaffen. So unentbehrlich die Thätigkeit des letzteren in der endgiltigen Be-
arbeitung der Einzelheiten und in der technifchen Ausführung ift, eben fo wichtig
ift es, die Gefammtanlage der Pflanzungen, Schmuckplätze und öffentlichen Gärten
nach Gröfse, Geltalt und Anordnung beim Entwurf des Stadtbauplanes vorzufehen.

b) Baumreihen.

Die einfachfte Art der Platzbepflanzung, wie der Strafsenbepflanzung befteht 619-
in Baumreihen. Zu unterfcheiden find Baumreihen, welche nur den Rändern des Randifiänzung
Platzes folgen, und folche, welche auch die ganze Platzmitte hainartig bedecken. HainPflanzuflg-
Die erftere Art if’c die gewöhnliche; die Baumreihen werden mitunter einfach, meift
aber zweifach oder mehrfach gepflanzt, damit fich fchattige Gänge bilden; fechs,
acht, ja zehn Baumreihen kommen vor, Die zweite Art, die Hainpflanzung, ift
feltener. Beifpiele find Theile des Stuttgarter Schlofsplatzes und der Bafeler Peters—
Platz; in beiden Fällen find übrigens die regelmäfsigen Baumreihen mit Rafenbeeten,
Sitzplätzen u. f. w. verbunden. Ueber die Baumforten, das Pflanzen, den Schutz
gegen Leuchtgas und Verletzungen, die Unterhaltung und Bewäfferung gilt das in
Kap. 1 diefes Abfchhittes (unter a) Gefagte. Die Baumabftände und Reihenent-
fernungen find zweckmäfsig, um den Platz luftig zu halten, etwas gröfser anzu-
ordnen, als bei der gewöhnlichen Strafsenbepflanzung. Auch Rafenkränze um den
einzelnen Stamm, Rafenbänder unter den die Hauptwege einfaffenden Baumreihen
kommen vor; das Stutzen der Baumkronen war auf franzöfifchen Plätzen des vorigen
und vorvorigen Jahrhundertes fehr beliebt.

In der Wahl der Baumforten ift bei der Bepflanzung von Plätzen noch gröfsere 62°-
Vorf1cht nöthig, als bei der Strafsenbepflanzung, da eine möglichf’c gleichmäfsige .Baumforten'
Entwickelung der Kronen eine Vorbedingung für das gute Ausfehen der ganzen
Pflanzung ift. Aus diefem Grunde wird man in der Regel auch auf die Verwendung
verfchiedener Arten, alfo auf einen Wechfel in der Gröfse, Bildung und Färbung

der Kronen, verzichten müffen.

Die Pflanzung if’c itets eine regelmäfsige; die Reihen follen nicht blofs in den Anoiä-ung
Längsrichtungen, fondern auch in der Quere und Diagonale regelmäfsige Figuren, der Reihen
gewöhnlich gerade Linien bilden. Hieraus folgt die Schwierigkeit der Hainpflanzung
und fogar der Randpflanzung für unregelmäfsige Plätze, welche der erforderlichen
militärifchen Geradheit der Reihen Widerf’treben‚ dagegen einer Verfchönerung durch
freiere Gartenflächen befonders fähig find.

Die Befefiigung der Platzfläche zwifchen den Baumreihen if’c gewöhnlich die Befjé;flflg
einfache Bekiefung oder die von uns in Art. 524 (S. 372) befchriebene Wegedecke. der
Ift es nothwendig, den Platz der Benutzung halber, z.B. wegen des Marktverkehres, PlatlfiäChe°
mit einem Steinpflaf’ter oder einer foni’tigen undurchläffigen Decke zu verfehen, fo


